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6.	Anlagen – Checklisten zu Abschnitt 4

6.1	Beispielhafte Fragestellungen zur Jahresabschlussprüfung (4.1)

6.1.1	Bestandteile des Jahresabschlusses

§ 60 Absatz 2 KV M-V regelt die Bestandteile des Jahresabschlusses. Darüber hinaus enthalten die §§ 44 – 53 GemHVO-Doppik weitere Vorgaben zu den Bestandteilen des Jahresabschlusses. Die nach § 61 GemHVO-Doppik zu beachtenden Muster finden Sie in der Anlage 3 zur Verwaltungsvorschrift (VV) zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik, veröffentlicht unter https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Kommunales/Doppik/.

	Prüffrage
	Liegen die gemäß § 60 Absatz 2 KV M-V notwendigen Bestandteile des Jahresabschlusses (entsprechend dem jeweils genannten Muster) vor?

	Erläuterungen
	Bei der Prüfung ist ein Abgleich zwischen dem amtlichen Muster 
(s. Anlage 3 zur GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V) und dem vorliegenden Ausdruck vorzunehmen. Folgende Bestandteile müssen vorliegen:
· Ergebnisrechnung gemäß § 44 GemHVO-Doppik nach dem Muster 12
· Finanzrechnung gemäß § 45 GemHVO-Doppik nach dem Muster 13
· Übersicht über die Teilergebnisrechnungen gemäß § 46 GemHVO-Doppik nach dem Muster 14
· Bilanz gemäß § 47 GemHVO-Doppik nach dem Muster 15
· Anhang gemäß § 48 GemHVO-Doppik 


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	










A 6.1.1 Bestandteile des Jahresabschlusses
6.1.2	Anlagen des Jahresabschlusses

§ 60 Absatz 3 KV M-V regelt die Anlagen des Jahresabschlusses. Darüber hinaus enthalten die §§ 50 – 53 GemHVO-Doppik nähere Bestimmungen zu den Anlagen des Jahresabschlusses.

	Prüffrage
	Liegen alle in § 60 Absatz 3 KV M-V vorgeschriebenen Anlagen des Jahresabschlusses vor?

	Erläuterungen
	Bei der Prüfung ist ein Abgleich zwischen dem amtlichen Muster (s. Anlage 3 zur GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V) und dem vorliegenden Ausdruck vorzunehmen. Folgende Anlagen müssen vorliegen: 
· Anlagenübersicht gemäß § 50 GemHVO-Doppik nach dem Muster 16
· Forderungsübersicht gemäß § 51 GemHVO-Doppik nach dem Muster 17
· Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 52 GemHVO-Doppik nach dem Muster 18
· Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen gemäß § 53 GemHVO-Doppik nach dem Muster 19


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	










A 6.1.2 Anlagen des Jahresabschlusses
6.1.3	Plausibilitätsprüfung zwischen Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

	Prüffrage

	1. Bei amtsangehörigen Gemeinden: Stimmen die Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Kassenkrediten in der Finanzrechnung (Nr. 36) mit den Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Kassenkrediten in der Bilanz (Bilanzposten Passiva 4.10.1) überein?
Bei amtsfreien Gemeinden: Stimmen die Veränderungen der Kassen-
kredite in der Finanzrechnung (Nr. 36) mit den Veränderungen der 
Kassenkredite in der Bilanz (Bilanzposten Passiva 4.2.2) überein?


	Ergebnis der
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	2. Bei amtsangehörigen Gemeinden: Stimmen die Veränderungen der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand in der Finanzrechnung (Nr. 36) mit den Veränderungen der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand in der Bilanz (Bilanzposten Aktiva 2.2.6.1) überein?
Bei amtsfreien Gemeinden: Stimmen die Veränderungen der liquiden 
Mittel in der Finanzrechnung (Nr. 36) mit den Veränderungen der liquiden Mittel in der Bilanz (Bilanzposten Aktiva 2.4) überein?


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	3. Stimmen die Veränderungen der durchlaufenden Gelder in der Finanzrechnung (Nr. 35) mit den Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern im Muster 5a (Nr. 9) überein?






	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	









Anregungen für weitere Prüffragen gibt die Anlage 13 „Abstimmung der Posten der 
Finanzrechnung mit den korrespondierenden Posten der Ergebnisrechnung, der Bilanz sowie den Anlagen zum Jahresabschluss“ der Praxishilfe Jahresabschlussprüfung.


A 6.1.3 Plausibilitätsprüfung Bilanz, Ergebnis-/Finanzrechnung
A 6.1.3 Plausibilitätsprüfung Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung
6.1.4	Prüfung der Ergebnisrechnung

	Prüffrage
	1. Sind alle Erträge und Aufwendungen unter Beachtung des landeseinheitlichen Kontenrahmenplans auf den richtigen Konten und unter den richtigen Posten der Ergebnisrechnung ausgewiesen?
Sind die korrekten Produkte lt. landeseinheitlichem Produktrahmenplan gewählt worden?


	Erläuterungen
	Die Prüfung erfolgt stichprobenartig und unter Beachtung der Wesentlichkeitsgrenzen.
Hierbei sind die statistischen Anforderungen unterhalb des 3-stellers zu beachten.





	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	2. Wurde das Saldierungsverbot berücksichtigt?

	Erläuterungen
	Nach § 44 Absatz 1 GemHVO-Doppik sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen grundsätzlich nicht mit Aufwendungen verrechnet werden.
Die Prüfungen sollten insbesondere bei den Konten zu den Personalaufwendungen und Rückstellungen vorgenommen werden. Hierzu sind die Sachkontenausdrücke oder sonstige rechnerische Nachweise zu Hilfe zu nehmen.
(Ausnahmen: Versorgungsrücklagen aus 5111, Absetzungen aufgrund Rückzahlungen des gleichen Empfängers/Einzahlers innerhalb des Wert-aufhellungszeitraumes, Fälle nach § 11 GemHVO-Doppik


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	3. Weicht das Jahresergebnis in den einzelnen Posten von den Planansätzen erheblich ab und gibt es für diese Abweichungen plausible Erklärungen (vgl. Spalte 5 des Musters 12 der Anlage 3 der GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V)?

	Erläuterungen
	Hintergrund der Frage ist der Planungsgrundsatz des § 8 Absatz 2 GemHVO-Doppik, wonach die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen sorgfältig zu schätzen sind, soweit sie nicht errechenbar sind.




	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	4. Stimmt der ausgewiesene Bilanzposten Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag (Passiva 1.4) mit der Ergebnisrechnung (Nr. 25) überein?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	5. Worin liegen die Ursachen des Jahresfehlbetrags? Sind die Erläuterungen nachvollziehbar?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	6. Wurde das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis gemäß § 44 Absatz 4 GemHVO-Doppik auf neue Rechnung vorgetragen?

	Erläuterungen
	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr in der Ergebnisrechnung vgl. Muster 12 Nr. 26, im Übrigen in der Bilanz Passiva 1.3





	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	7. Wurden die Möglichkeiten für Rücklagenentnahmen ausgeschöpft (vgl. § 18 GemHVO-Doppik)? Wurden korrespondierende Erträge in die Rücklagen eingestellt?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	8. Wurde eine Finanzausgleichrücklage gebildet, wenn die Voraussetzungen vorlagen und diese auch korrekt aufgelöst?

	Erläuterungen
	Gemäß § 37 Absatz 6 GemHVO-Doppik haben kreisangehörige Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleich sowie zum Zwecke der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich eine Rücklage zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 18 des Finanzausgleichsgesetzes M-V eine Steuerkraftmesszahl ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Die Rücklage ist aufzulösen, soweit ihr Zweck entfallen ist.
Die Finanzausgleichsrücklage nach § 37 Absatz 6 GemHVO-Doppik ist zu bilden, wenn die Steuerkraft der Gemeinde zum Durchschnitt der zwei vorangegangenen Haushaltsjahre um mehr als 30 Prozent gestiegen ist. Bei der Berechnung der Steuerkraft sind die im Finanzausgleichsgesetz M-V normierten Nivellierungshebesätze für die Realsteuern zu Grunde zu legen. Steuermehreinnahmen infolge von Hebesatzerhöhungen bleiben insofern unberücksichtigt (vgl. Abschnitt I Nummer 29.4 GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V).


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	9. Sind Ermächtigungsübertragungen korrekt gebildet worden (vgl. § 15 GemHVO-Doppik)?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	10. Ist die Ergebnisrechnung ausgeglichen (vgl. § 16 Absatz 2 Nummer 1 GemHVO-Doppik; Muster 12 Nr. 27)?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	









Weitere Prüffragen können Nummer 4 des Fragenkatalogs der Praxishilfe Jahresabschlussprüfung entnommen werden.


A 6.1.7.1 Inventur, Inventar
A 6.1.4 Prüfung der Ergebnisrechnung
6.1.5	Prüfung der Finanzrechnung

	Prüffrage
	1. Sind alle Zahlungen unter Beachtung des landeseinheitlichen Kontenrahmenplans den richtigen Konten und den entsprechenden Posten der Finanzrechnung zugewiesen? 
Sind die korrekten Produkte lt. landeseinheitlichem Produktrahmenplan gewählt worden?


	Erläuterungen
	Die Prüfung erfolgt stichprobenartig und unter Beachtung der Wesentlichkeitsgrenzen.
Hierbei sind die statistischen Anforderungen unterhalb des 3-stellers zu beachten.





	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	2. Wurde das Saldierungsverbot berücksichtigt?

	Erläuterungen
	Nach § 45 Absatz 1 GemHVO-Doppik sind in der Finanzrechnung die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Einzahlungen dürfen grundsätzlich nicht mit Auszahlungen verrechnet werden.




	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	3. Wurde das Kassenwirksamkeitsprinzip beachtet?

	Erläuterungen
	Nach Abschnitt I Nummer 31 GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V gilt für die Finanzrechnung das Kassenwirksamkeitsprinzip. Maßgeblich für die Zuordnung der Ein- und Auszahlungen zum jeweiligen Haushaltsjahr ist daher der Eingang oder der Ausgang der Zahlungen.




	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	4. Sind die Steuern und Abgaben ordnungsgemäß verbucht worden?

	Erläuterungen
	Bis einschließlich 2024 gibt es bei der Verbuchung von Steuereinnahmen für gemeindeeigene Grundstücke zwei Fallvarianten, die zwingend beide im Haushalt zu verbuchen sind. Es wird unterschieden, ob nach Art der Grundstücke grundsätzlich eine Grundsteuer zu zahlen ist (z. B. Wohngrundstücke, Garagen, Gärten) oder nach §§ 3, 4 GrStG eine Steuerbefreiung vorliegt 
(z. B. bei Veraltungsgebäuden, Schulen, Straßen).
Im ersten Fall, in dem die Gemeinde einem Fremdschuldner gleichgestellt ist, sind Aufwendungen und Auszahlungen für beide Grundsteuerarten auf den Konten 56811/76811 sowie Erträge und Einzahlungen auf den Konten 40111/60111 bzw. 40121/60121 zu buchen.
Soweit im zweiten Fall Grundsteuermessbescheide vorliegen, sind Aufwendungen und Auszahlungen auf den Konten 56812/76812 für die Grundsteuer A bzw. 56813/76813 für die Grundsteuer B sowie Erträge und Einzahlungen auf den Konten 40112/60112 bzw. 40122/60122 zu buchen. 
Ab dem Jahr 2025 hat diese Trennung auf Grund von Änderungen im Grundsteuerrecht keinen praktischen Nutzen mehr; sie wird aufgegeben. Neu ist hingegen die Möglichkeit zur Erhebung der Grundsteuer C. Der Kontenrahmenplan wird entsprechend angepasst.

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	5. Wurden die laufenden Ein- und Auszahlungen sachgerecht von den Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und aus der Finanzierungstätigkeit abgegrenzt?
Wurden in einer Bewertungsrichtlinie Wertgrenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter oder investive Auszahlungen bei selbstständig nutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen festgelegt (VV zu § 31 und § 33 GemHVO-Doppik)?


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	6. Wurden bei der Veranschlagung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen die Regelungen des § 9 Absatz 2 und 3 GemHVO-Doppik beachtet?


	Erläuterungen
	Nach § 9 Absatz 2 GemHVO-Doppik dürfen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussicht-lichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.
Ausnahmen davon sind bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung zulässig; jedoch muss mindestens eine Kostenschätzung vorliegen. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zum jeweiligen Teilfinanzhaushalt zu begründen (§ 9 Absatz 3 GemHVO-Doppik).
Ergänzend wird auf die Ausführungen unter Abschnitt I Nummer 9 GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V verwiesen.

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	7. Haben sich bei den Investitionen wesentliche Überschreitungen der Haushaltsansätze ergeben?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	8. Wurden Erlöse aus Grundstücksverkäufen als investive Einzahlung in der Finanzrechnung erfasst?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	9. Sind die außerordentlichen Tilgungen korrekt und getrennt von den planmäßigen Tilgungen ausgewiesen?

	Erläuterungen
	Zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 32 GemHVO-Doppik zählen die in den Kreditverträgen vereinbarten Tilgungen. In der Regel erfolgt die Tilgung in Raten. Eine planmäßige Tilgung von Krediten ist auch gegeben, wenn im Kreditvertrag eine Einmalzahlung, beispielsweise zum Ende der Zinsbindung, vereinbart wurde. Eine außerplanmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen liegt nur vor, wenn die Tilgung im Kreditvertrag nicht verbindlich vereinbart wurde (vgl. Abschnitt I Nummer 3.3 GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V).


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	10. Ist die Finanzrechnung ausgeglichen (vgl. § 16 Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik; Muster 13 Nr. 39)?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	11. Sind Zuführungen nach § 12 Nummer 4 bis 6 GemHVO-Doppik zwischen den laufenden und investiven Saldi korrekt erfolgt und verbucht?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	12. Sind Ermächtigungsübertragungen korrekt gebildet worden (vgl. § 15 GemHVO-Doppik)?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	









Weitere Prüffragen können Nummer 5 des Fragenkatalogs der Praxishilfe Jahresabschlussprüfung entnommen werden.


A 6.1.5 Prüfung der Finanzrechnung
6.1.6	Prüfung der Teilrechnungen

	Prüffrage
	1. Werden die Teilrechnungen auswertbar vorgehalten?

	Erläuterungen
	Auch wenn die Teilrechnungen nicht Bestandteil des Jahresabschlusses sind, sind sie im automatisierten Verfahren auswertbar vorzuhalten, damit sie bei Bedarf der Gemeindevertretung, der Rechnungsprüfung oder der Rechtsaufsicht in lesbarer und verständlicher Fassung zur Verfügung gestellt werden können (vgl. Abschnitt I Nummer 32.1 GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V).


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	2. Sind in größeren Gemeinden mehr als zwei Teilhaushalte gebildet worden?


	Erläuterungen
	Gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Für kleine amtsangehörige Gemeinden ist grundsätzlich die Bildung von zwei Teilhaushalten ausreichend, sofern nicht die örtlichen Verhältnisse die Bildung weiterer Teilhaushalte erfordern (vgl. Abschnitt I Nummer 4.1 GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V).


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	
Prüffrage
	3. Ist in jedem Teilhaushalt ein wesentliches Produkt gebildet worden, für das Kennzahlen ausgewiesen und ausgewertet werden?

	Erläuterungen
	Nach § 4 Absatz 2 GemHVO-Doppik sind die wesentlichen Produkte teilhaushaltsbezogen zu bestimmen. Zu den wesentlichen Produkten sind Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.
Kriterien für die Bestimmung der wesentlichen Produkte sind insbesondere die kommunale Steuerungsfähigkeit und die finanzielle Größenordnung des Produktes (vgl. Abschnitt I Nummer 4.2 GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V).


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	4. Sind die Produktergebnisse nach wesentlichen und sonstigen Produkten ausgegeben und jeweils vollständige Produkte in den Teilhaushalten dargestellt?



	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	5. Stimmt die Summe der jeweiligen Teilrechnungen mit dem Gesamtausweis der Ergebnis- und Finanzrechnung überein?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	6. Sind alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen unter Beachtung des landeseinheitlichen Kontenrahmenplans auf den richtigen Konten und Produkten sowie unter den richtigen Posten der Teilrechnungen ausgewiesen?


	Erläuterungen
	Die Prüfung erfolgt stichprobenartig und unter Beachtung der Wesentlichkeitsgrenzen.





	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	7. Sind interne Leistungsverrechnungen und interne Umlagen in der Teilrechnung vollständig saldiert? Liegen Unterlagen für die Ermittlung der internen Leistungsverrechnung vor?



	Erläuterungen
	Eine wirtschaftliche Verwaltungssteuerung ist nach den örtlichen Bedürfnissen durch ein internes Rechnungswesen sicherzustellen. Die hierfür erforderlichen Informationen können insbesondere auf der Grundlage einer alle oder einzelne Verwaltungsbereiche umfassenden Kosten- und Leistungsrechnung, von Fachverfahren oder durch eine angemessene Produktgliederung und interne Leistungsverrechnungen gewonnen werden (§ 27 Absatz 1 GemHVO-Doppik).
Gemäß § 4 Absatz 4 GemHVO-Doppik regelt der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin die Grundsätze über die Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen zwischen den Teilhaushalten in einer Dienstanweisung. Aufwendungen und Auszahlungen aus internen Leistungs-
beziehungen sind Erträge und Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen in gleicher Höhe gegenüberzustellen.
Der Detaillierungsgrad der in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten abzubildenden internen Leistungsverrechnungen hat mit Blick auf den Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu entsprechen (vgl. Abschnitt I Nummer 4.3 GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V).


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	









Weitere Prüffragen können Nummer 6 des Fragenkatalogs der Praxishilfe Jahresabschlussprüfung entnommen werden.

A 6.1.6 Prüfung der Teilrechnungen
6.1.7	Prüfung der Bilanz

6.1.7.1	Inventur, Inventar

	Prüffrage
	1. Ist eine Inventuranweisung erlassen worden? Enthält diese die den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechenden Mindestregelungen (Vollständigkeit, Stetigkeit, Richtigkeit, Nachprüfbarkeit und Klarheit)?

	Erläuterungen
	Gemäß § 30 Absatz 5 GemHVO-Doppik hat die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister zur ordnungsgemäßen Durchführung der Inventur eine Dienstanweisung zu erlassen.
Zur Orientierung wird auf die vom BMF mit Schreiben vom 28.11.2019 und 11.03.2024 veröffentlichten "Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)" verwiesen. Sie finden die BMF-Schreiben unter: https://ao.bundesfinanzministerium.de/ao/2023/Anhaenge/BMF-Schreiben-und-gleichlautende-Laendererlasse/Anhang-64/inhalt.html sowie https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2024-03-11-aenderung-gobd.html

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	



[bookmark: _GoBack]



	Prüffrage
	2. Erfolgt eine nachvollziehbare Dokumentation der Inventur?




	Ergebnis der
Prüfung des RPA
	






	


Weitere Prüffragen können Nummer 3.1 des Fragenkatalogs der Praxishilfe Jahresabschlussprüfung entnommen werden.








A 6.1.7.2 Anlagevermögen (Bilanzposten Aktiva 1)

6.1.7.2	Anlagevermögen (Bilanzposten Aktiva 1)

	Prüffrage
	1.  Sind Zuwendungen geleistet worden? Wenn ja, wurden die Voraus-setzungen des § 37 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik erfüllt?

	Erläuterungen
	Von der Gemeinde mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder mit einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung geleistete Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind gemäß § 37 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik als immaterielle Vermögensgegenstände auf der Aktivseite auszuweisen.
Liegen entsprechende Zuwendungsbescheide vor?
Zuwendungen an Dritte können nicht für eigenes Anlagevermögen der Gemeinde ausgegeben werden. Haben Dritte Anlagevermögen erweitert oder geschaffen, ist dies bei der Gemeinde zu aktivieren.


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	2. Liegen die Voraussetzungen des Anlagevermögens (der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dauernd zu dienen, kein Beschluss der zuständigen Gremien zur Veräußerung) vor?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	3. Wurden Bewertungsvereinfachungsverfahren (§ 31 GemHVO-Doppik) einheitlich angewandt? Erfolgte eine entsprechende Anhangsangabe?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	4. Sind die ausgewiesenen Bilanzwerte durch die Sachkonten, die Konten der Anlagenbuchhaltung, das Anlagenverzeichnis und die Anlagenübersicht nachgewiesen?




	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	5. Wurden die Abgänge/Zugänge im Haushaltsjahr durch Abgangs-/Zugangsbelege nachgewiesen und sind die Nachweise vollständig?
Stimmen Abgangsbuchungen mit den jeweiligen Konten (565xx) der Ergebnisrechnung überein? Wurden Absetzungen im Zugang bei Erstattungen für gemeinsame Maßnahmen mit Versorgungsträgern vorgenommen?


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	6. Sind außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen worden? Wenn ja, sind diese hinreichend begründet und in der Höhe gerechtfertigt?

	Erläuterungen
	Ohne Rücksicht darauf, ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist. Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für die Abschreibung nicht mehr bestehen, ist der Betrag dieser Abschreibung in dem Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben (§ 34 Absatz 6 GemHVO-Doppik).
Sofern auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen wurden, sind diese Absetzungen pro Posten offen in der Anlagenübersicht auszuweisen (§ 50 Absatz 2 GemHVO-Doppik; Muster 16 in Anlage 3 der GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V).


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	
 






	Prüffrage
	7. Sind die Bewertungen des Infrastrukturvermögens (Bilanzposten Aktiva 1.2.4) sachgerecht dokumentiert?




	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	8. Welche Finanzanlagen (Bilanzposten Aktiva 1.3) hat die Gemeinde? Besteht ein ordnungsgemäßes Beteiligungsmanagement? Nimmt die Beteiligungsverwaltung die Aufgaben wahr, die ihr nach den landesrechtlichen Vorschriften zugewiesen sind?

	Erläuterungen
	Die Finanzanlagen sind unter § 47 Absatz 4 GemHVO-Doppik ausgewiesen.
Die Gemeinde hat gemäß § 75a KV M-V Unternehmen und Einrichtungen entsprechend der öffentlichen Zielsetzung zu koordinieren und zu überwachen (Beteiligungsmanagement). Dies erfordert insbesondere die Wahrnehmung einer Beteiligungsverwaltung, die Errichtung eines Beteiligungscontrollings, die Beratung und Betreuung von Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinde in Unternehmen und Einrichtungen, die Koordination der Wahrnehmung gemeindlicher Interessen in den Organen der Unternehmen und Einrichtungen, die Koordination der Wirtschaftsplanung der Unternehmen und Einrichtungen mit der Haushaltsplanung.


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	









Weitere Prüffragen können Nummer 3.2.1 – 3.2.17 des Fragenkatalogs der Praxishilfe Jahresabschlussprüfung entnommen werden.


6.1.7.3	Umlaufvermögen (Bilanzposten Aktiva 2)

	Prüffrage
	1. Sind die Grundstücke zur Entwicklung bzw. zum Verkauf anstehende Grundstücke zutreffend als Umlaufvermögen ausgewiesen (Bilanzposten Aktiva 2.1.3)? Liegen entsprechende Satzungen, Beschlüsse, sonstige geeignete Unterlagen vor, aus denen hervorgeht, dass die Grundstücke zur Entwicklung oder zum Verkauf vorgesehen sind?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	2. Sind die auf die Forderungen vorgenommenen Wertberichtigungen sachgerecht? Sind Korrekturen richtig und nachvollziehbar in der Ergebnisrechnung verbucht?



	Erläuterungen
	Hinweise hierzu können dem vom ehemaligen NKHR-Gemeinschaftsprojekt veröffentlichten FAQ F1_552_Wertberichtung von Forderungen[footnoteRef:1] entnommen werden (abrufbar im Downloadpool für Kommunen). [1:  Es ist zu beachten, dass der aktuelle Stand des FAQ F1_552 der 20.03.2013 ist und dementsprechend gegebenenfalls danach erfolgte Rechtsänderungen noch nicht eingearbeitet worden sind.
] 



	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	










Weitere Prüffragen können Nummer 3.2.18 – 3.2.26 des Fragenkatalogs der Praxishilfe Jahresabschlussprüfung entnommen werden.


A 6.1.7.3 Umlaufvermögen (Bilanzposten Aktiva 2)
6.1.7.4	Eigenkapital (Bilanzposten Passiva 1)

	Prüffrage
	1. Sind die Zusammensetzung und die Veränderung des Eigenkapitals im Anhang zutreffend dargestellt?
Wurden Korrekturen zur Eröffnungsbilanz mit dem damaligen Wert in der allgemeinen Kapitalrücklage verbucht und ordnungsgemäß abgeschrieben? 
Erfolgten für andere Fälle ergebniswirksame Buchungen?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	2. Wurden gemäß § 37 Absatz 3 GemHVO-Doppik erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde (Kapitalzuschüsse), in die zweckgebundene Kapitalrücklage eingestellt?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	3. Für den Fall des Überschusses der Passivposten über die Aktivposten: Wurde der entsprechende Betrag gemäß § 38 GemHVO-Doppik am Schluss der Bilanz auf der Aktivseite (Bilanzposten Aktiva 5) gesondert unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen?
Bei bereits festgestelltem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in der Eröffnungsbilanz, sind die Fortschreibungen in der Passivposition korrekt erfolgt?


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	









Weitere Prüffragen können Nummer 3.3.1 – 3.3.7 des Fragenkatalogs der Praxishilfe Jahresabschlussprüfung entnommen werden.

A 6.1.7.4 Eigenkapital (Bilanzposten Passiva 1)
6.1.7.5	Sonderposten (Bilanzposten Passiva 2)

	Prüffrage
	1. Wurden in den vorgeschriebenen Fällen Sonderposten gebildet?
Werden die Zuweisungen für die entfallenen Straßenbaubeiträge unter Anzahlungen verbucht?



	Erläuterungen
	§ 37 Absatz 2 GemHVO-Doppik:
Erhaltene zweckgebundene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber nicht ausgeschlossen wurde, sind als Sonderposten auf der Passivseite auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Ist eine Zuordnung der Zuwendungen nicht möglich, sind sie in einen gesonderten Sonderposten einzustellen. Der Auflösung dieses Sonderpostens ist ein sachgerechter gemeindebezogen ermittelter Prozentsatz zu Grunde zu legen.

§ 37 Absatz 4 GemHVO-Doppik
Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens sind als Sonderposten auf der Passivseite auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechtes.

Der pauschale jährliche Zuweisungsbetrag des Landes nach § 8a Absatz 4 KAG M-V ist als Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge buchhalterisch ebenso zu behandeln wie Beiträge und ähnliche Entgelte. Die Zuweisung ist dementsprechend in der Kontenart 682 – Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten – auszuweisen mit der Bereichsabgrenzung „vom Land“, der landeseinheitliche Kontenrahmenplan enthält hierfür das Konto 68242. Bilanziell sind erhaltene Zuwendungen und Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens bis zum Zeitpunkt der Anschaffung oder Fertigstellung nach § 37 Absatz 5 GemHVO-Doppik als erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten auf der Passivseite auszuweisen; diese Anzahlungen sind in dem Haushaltsjahr, in dem die bezuschussten Vermögensgegenstände angeschafft oder fertiggestellt werden, auf den entsprechenden Sonderposten umzubuchen.
Damit erfolgt zunächst eine Einstellung in die Kontenart 233 – Sonderposten aus Anzahlungen, Konto 2332 – Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten. Für die spätere Umbuchung in die Kontenart 232 – Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten – mit der Bereichsabgrenzung „vom Land“ enthält der landeseinheitliche Kontenrahmenplan das Konto 23242.

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	2. Wurden die einzelnen Sonderpostenarten zutreffend nach der jeweils vorgeschriebenen Bilanzgliederung getrennt in der Bilanz ausgewiesen und den richtigen Produkten zugeordnet und entsprechend der Nutzungsdauer des mit ihnen verbundenen Vermögensgegenstandes aufgelöst?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	3. Liegt zum Stichtag ein Bestandsverzeichnis (z. B. in Form einer Sonderpostenübersicht) vor und ist der Nachweis rechnerisch richtig aufgestellt? 
Vgl. Sonderpostenübersicht im Muster 16 der Anlage 3 der GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	









Weitere Prüffragen können Nummer 3.3.8 – 3.3.13 des Fragenkatalogs der Praxishilfe Jahresabschlussprüfung entnommen werden.

A 6.1.7.5 Sonderposten (Bilanzposten Passiva 2)
6.1.7.6	Rückstellungen (Bilanzposten Passiva 3)

	Prüffrage
	1. Wurden in allen in § 35 Absatz 1 GemHVO-Doppik vorgeschriebenen Fällen Rückstellungen gebildet?



	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	2. Liegen eine Dokumentation in Form einer Rückstellungsübersicht oder sonstige Berechnungsnachweise vor?



	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	3. Sind gemäß § 35 Absatz 5 GemHVO-Doppik Rückstellungen aufgelöst worden, soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist?



	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	









Weitere Prüffragen können Nummer 3.3.14 – 3.3.15 des Fragenkatalogs der Praxishilfe Jahresabschlussprüfung entnommen werden.


A 6.1.7.6 Rückstellungen (Bilanzposten Passiva 3)
6.1.7.7	Verbindlichkeiten (Bilanzposten Passiva 4)

	Prüffrage
	1. Stimmen die Werte der Verbindlichkeitenübersicht (Anlage zum Jahresabschluss, §§ 60 Absatz 3 Nummer 3 KV M-V, 52 GemHVO-Doppik) mit den Verbindlichkeiten in der Bilanz überein?


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	2. Sind Kredite ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (vgl. § 52 KV M-V) sowie Kassenkredite (vgl. § 53 KV M-V) bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten und rechtsaufsichtlich genehmigten Höchstbetrag aufgenommen worden? Wurden Bedingungen/Auflagen zur Genehmigung der Festsetzungen eingehalten?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	3. Werden unter dem Bilanzposten Passiva 4.3 Leasingverträge ausgewiesen? Wenn ja, stimmen diese mit den vertraglichen Grundlagen abzüglich bereits geleisteter Leasingraten überein?


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	









Weitere Prüffragen können Nummer 3.3.16 – 3.3.22 des Fragenkatalogs der Praxishilfe Jahresabschlussprüfung entnommen werden.


A 6.1.7.7 Verbindlichkeiten (Bilanzposten Passiva 4)
6.1.8	Prüfung des Anhangs

	Prüffrage
	1. Ist der Anhang überschaubar und verständlich aufgestellt?




	Erläuterungen
	Nach § 48 Absatz 1 GemHVO-Doppik ist im Anhang eine dem gemeindlichen Aufgabenumfang entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vorzunehmen.





	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	2. Ist die Darstellung im Anhang gemäß § 48 Absatz 2 GemHVO-Doppik (Muster 5a) plausibel, insbesondere hinsichtlich des Vortrags aus dem Haushaltsvorjahr?

	Erläuterungen
	Gemäß § 48 Absatz 2 GemHVO-Doppik sind die Entwicklung des in der Bilanz ausgewiesenen Ergebnisvortrages sowie die Behandlung von Fehlbeträgen und Überschüssen und die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite unterteilt in laufende Ein- und Auszahlungen, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen darzustellen. Dem Anhang ist eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung beizufügen (Muster 12a).


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	3. Werden die Anforderungen des § 48 Absatz 5 GemHVO-Doppik erfüllt?




	Erläuterungen
	§ 48 Abs. 5 GemHVO-Doppik lautet: Soweit unter Beachtung der Grund-sätze ordnungsmäßiger Buchführung für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde nicht von untergeordneter Bedeutung, sind nach § 48 Absatz 5 GemHVO-Doppik im Anhang anzugeben und zu erläutern:
1. 	die auf die Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden; Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer Begründung; die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind gesondert darzustellen,
2. 	ausgeübte Wahlrechte in Bezug auf die Erfassung und Bewertung und ihre Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage,
3. 	bilanzierte Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen (einschließlich Buchwert und Risikoabschätzung),
4. 	drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden (z. B. für Großreparaturen, Rekultivierungs- und Entsorgungsaufwendungen, unterlassene Instandhaltung, sofern keine Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände möglich ist),
5. 	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten sowie weitere Sachverhalte oder sonstige Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind und aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können,
6. 	Haftungsrisiken aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmern,
7. 	eine bestehende Trägerschaft an einer Sparkasse oder die Mitgliedschaft in einem Sparkassenzweckverband,
8. 	jeweils der Betrag und die Art der einzelnen Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung,
9. 	Art und Umfang bestehender Derivate, Darlegung der Entscheidungsgründe zum Abschluss der Derivate einschließlich Unterrichtung über die sich aus den Verträgen ergebenden wesentlichen Entwicklungen und Risiken,
10. 	weitere Angaben, soweit sie nach den Vorschriften der Kommunalverfassung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind.


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	4. Wurden erhebliche Unterschiede zur Finanzrechnung/Ergebnisrechnung des Haushaltsvorjahres und zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres im Anhang angegeben und erläutert?

	Erläuterungen
	Den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern (§ 44 Absatz 3 GemHVO-Doppik).
Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern (§ 45 Absatz 3 GemHVO-Doppik).


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	









	


A 6.1.8 Prüfung des Anhangs
6.1.9	Prüfung der Anlagen zum Jahresabschluss

	Prüffrage
	1. Stimmen die Daten der Anlagenübersicht (§§ 60 Absatz 3 Nummer 1 KV M-V, 50 GemHVO-Doppik) mit denen der entsprechenden Bilanzkonten und mit der Anlagenbuchhaltung überein?



	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	2. Stimmen die in der Forderungsübersicht (§§ 60 Absatz 3 Nummer 2 KV M-V, 51 GemHVO-Doppik) ausgewiesenen Forderungen sowie die auf die Forderungen vorgenommenen Wertberichtigungen mit den Salden der entsprechenden Bilanzkonten überein? Sind die Forderungen nach Fristigkeit unterteilt? Wurden Wertberichtigungen nur in den hierfür vorgesehenen Forderungen (nicht gegenüber öffentlichen Bereich und nicht in den sonstigen Forderungen) vorgenommen?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	3. Stimmen die in der Verbindlichkeitenübersicht (§§ 60 Absatz 3 Nummer 3 KV M-V, 52 GemHVO-Doppik) ausgewiesenen Verbindlichkeiten mit den Salden der entsprechenden Bilanzkonten überein? Sind die Verbindlichkeiten nach Fristigkeiten unterteilt?


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	










Weitere Prüffragen können Nummer 13 des Fragenkatalogs der Praxishilfe Jahresabschlussprüfung entnommen werden.
A 6.1.9 Prüfung der Anlagen zum Jahresabschluss
6.3	Beispielhafte Prüffragen zur Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (4.3)

	Prüffrage
	1. Gibt es eine Dienstanweisung zum Einsatz DV-gestützter Buchführungssysteme?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	2. Ist sichergestellt, dass die Daten vollständig und richtig erfasst, eingegeben, verarbeitet und ausgegeben werden?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	3. Ist gewährleistet, dass Daten nicht verloren gehen und nicht unbefugt verändert werden können?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	









Weitere Prüffragen können Nummer 2 des Fragenkatalogs der Praxishilfe Jahresabschlussprüfung entnommen werden.













6.4	Beispielhafte Prüffragen zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft (4.4)

	Prüffrage
	1. Gab es Zeiten der vorläufigen Haushaltsführung? Wenn ja, wurden die Bestimmungen des 
§ 49 Absatz 1 KV M-V beachtet?



	Erläuterungen
	Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht öffentlich bekannt gemacht, so darf die Gemeinde gemäß § 49 Absatz 1 KV M-V bis zur öffentlichen Bekanntmachung nur
1. 	Aufwendungen oder Auszahlungen leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet ist 
oder die für die Wahrnehmung von Aufgaben nach § 2 Absatz 3 oder § 3 unaufschiebbar sind,
2. 	Investitionen tätigen oder Verpflichtungen eingehen, für die im Finanzhaushalt eines Haushaltsvorjahres Haushaltsansätze oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, sowie Auszahlungen und Aufwendungen aus übertragenen Ermächtigungen leisten,
3. 	Aufwendungen und Auszahlungen für freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in dem Umfang leisten, der unaufschiebbar ist, um bestehende Aufgaben fortzuführen,
4. 	Abgaben nach den Sätzen des Vorjahres erheben, soweit diese in der Haushaltssatzung festgesetzt werden,
5. 	Kredite umschulden.

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	2. Wurde in allen gesetzlich vorgeschriebenen Fällen eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen?



	Erläuterungen
	§ 48 Absatz 2 KV M-V bestimmt, in welchen Fällen eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist; Absatz 3 normiert Ausnahmefälle.





	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	3. Wurden über-/außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen getätigt? Wenn ja, entsprachen die Entscheidungen den Anforderungen des § 50 Absatz 1 KV M-V?



	Erläuterungen
	Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist (§ 50 Absatz 1 KV M-V).




	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	4. Bei nicht ausgeglichenem Haushalt: Wurde ein Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V beschlossen und wurden die Maßnahmen umgesetzt?



	Erläuterungen
	Kann der Haushaltsausgleich nach § 43 Absatz 6 KV M-V trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht erreicht werden und wurde der Haushalts-ausgleich auch zum Ende des Haushaltsvorjahres nicht erreicht, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, in dem die Ursachen für den unausgeglichenen Haushalt beschrieben und Maßnahmen dargestellt werden, durch die der Haushaltsausgleich und eine geordnete Haushaltswirtschaft auf Dauer sichergestellt werden. Es ist der Zeitraum anzugeben, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird (Konsolidierungszeitraum; § 43 Absatz 7 KV M-V).


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	5. Gab es Beanstandungen durch das Gemeindeprüfungsamt bei der letzten überörtlichen Prüfung? Wenn ja, wurden diese ausgeräumt?
Wurden etwaige Beanstandungen aus vorangegangenen örtlichen Prüfungen ausgeräumt?


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	6. Wurde bei Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt?



	Erläuterungen
	Bevor Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln (§ 9 Absatz 1 GemHVO-Doppik).

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	7. Wurden bei Vermögensveräußerungen die Vorgaben des Durchführungserlasses zu § 56 KV M-V beachtet?

	Erläuterungen
	Gemäß § 56 Absatz 4 Satz 2 KV M-V müssen die Gemeinden Vermögensgegenstände zu ihrem vollen Wert veräußern, soweit nicht ein besonderes öffentliches Interesse Abweichungen zulässt. Wie die Gemeinden den Nachweis für die Veräußerung zum vollen Wert erbringen können, ergibt sich aus dem Durchführungserlass zu § 56 KV M-V (abrufbar unter www.landesrecht-mv.de).

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	8. Wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß veröffentlicht und in Kraft gesetzt (§ 47 Absatz 2 KV M-V)?



	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	9. Ist der Vorjahresabschluss korrekt veröffentlicht worden?




	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	





	



Weitere Prüffragen können hilfsweise der IDR-Prüfungsleitlinie 720 "Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft" entnommen werden, soweit sie mit dem Haushaltsrecht in M-V konformgehen.



A 6.3 Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
A 6.4 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft
6.5	Beispielhafte Prüffragen zur Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung (4.5)

	Prüffrage
	1. Gibt es für die Verwaltung Organisationspläne, aus denen Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche, Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse ersichtlich sind?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	2. Haben sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Geschäfte und Maßnahmen vorgenommen wurden, die im Widerspruch zu gesetzlichen Vorschriften, einer Geschäftsordnung, Dienstanweisung und bindenden Beschlüssen der Gemeindevertretung stehen?


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	3. Besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation aller Verträge?

	Erläuterungen
	Das IM empfiehlt, für einen besseren Überblick in der Regel ein zentrales Vertragsregister zu führen.





	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	4. Hat die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister Entscheidungen getroffen, die der Gemeindevertretung oder zuständigen Ausschüssen vorbehalten waren?

	Erläuterungen
	siehe § 22 KV M-V und Hauptsatzung der Gemeinde






	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	5. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Gemeindevertretung nicht in allen Fällen ausreichend informiert hat?

	Erläuterungen
	Die Gemeindevertretung ist von der Bürgermeisterin oder vom Bürgermeister gemäß § 34 Absatz 1 KV M-V über alle wesentlichen Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung zu unterrichten. Sie oder er unterrichtet die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die Entscheidungen, die sie oder er nach § 22 Absatz 4 und 5 KV M-V getroffen hat.



	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	6. Ist die Gemeinde bestrebt, Aufwendungen und Auszahlungen zu beschränken und Ertrags- und Einzahlungsquellen auszuschöpfen?

	Erläuterungen
	Die Frage zielt auf Optimierungsmöglichkeiten in der Gemeinde. Nach § 43 Absatz 6 KV M-V ist in jedem Haushaltsjahr der Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Gemeinde hat gemäß § 44 Absatz 2 KV M-V nach Möglichkeit Entgelte für die von ihr erbrachten Leistungen und Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen.


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	7. Werden Versicherungen auf Grundlage einer Risikoanalyse abgeschlossen und werden bestehende Versicherungen regelmäßig auf Aktualität und Notwendigkeit geprüft?

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	









Weitere Prüffragen können Nummer 1 des Fragenkatalogs der Praxishilfe Jahresabschlussprüfung entnommen werden.


A 6.5 Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
6.6	Beispielhafte Prüffragen zur laufenden Überwachung der Zahlungsabwicklung (4.6)

Empfohlene Eingangsprüffrage:
	Prüffrage
	Besteht eine Dienstanweisung gemäß § 28 GemHVO-Doppik zur Aufbau- und Ablauforganisation des Rechnungswesens mit Festlegungen zur Zahlungsabwicklung?



	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	









Beispielhafte Prüffragen zur Annahme von Einzahlungen/Leistung von Auszahlungen:
	Prüffrage
	1. Erfolgt die Annahme von Einzahlungen bzw. die Leistung von Auszahlungen nur bei Vorlage von Kassenanordnungen?

	Erläuterungen
	Die Gemeindekasse darf gemäß § 6 Absatz 1 Nummer 1 GemKVO-Doppik nur aufgrund einer schriftlichen oder bei automatisiertem Verfahren auf elektronischem Wege übermittelten Anordnung (Kassenanordnung) Einzahlungen annehmen oder Auszahlungen leisten (Zahlungsanordnung) und die damit verbundenen Buchungen vornehmen (vgl. auch § 24 Absatz 4 GemHVO-Doppik).


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	2. Beinhalten die Zahlungsanordnungen die vorgeschriebenen Angaben?

	Erläuterungen
	Der Mindestinhalt einer Zahlungsanordnung ist in § 7 Absatz 1 GemKVO-Doppik geregelt.






	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	3. Werden Einzahlungen und Auszahlungen tagegenau gebucht?




	Erläuterungen
	Nähere Vorgaben / Hinweise hierzu sind in § 23 GemKVO-Doppik und in Teil A Nummer 2.4.2 und 2.4.3 der Anlage 4 zur GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V zu finden.





	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	4. Werden ungeklärte Zahlungseingänge unverzüglich abgewickelt?




	Erläuterungen
	Liegen für Einzahlungen keine Kassenanordnungen vor, sind diese als ungeklärte Zahlungseingänge zu buchen. Ungeklärte Zahlungseingänge sind in Zusammenarbeit mit dem Fachamt unverzüglich zu klären. Ist dies nicht möglich, ist frühestens nach zwei und spätestens nach vier Monaten über die Buchung zu entscheiden. Können ungeklärte Zahlungseingänge nicht innerhalb von sechs Monaten aufgeklärt werden, sind diese erfolgswirksam zu vereinnahmen (vgl. Anlage 4 zur GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V unter Teil A Nummer 2.4.2; vgl. Teilziffer 180 des Kommunalfinanzberichts 2014 des Landesrechnungshofs (abrufbar unter https://www.lrh-mv.de/Ver%C3%B6ffentlichungen/Jahresberichte/)).

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	5. Werden die Vorgaben des § 24 GemKVO-Doppik zum Tagesabschluss beachtet?




	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	









Beispielhafte Prüffragen zur Verwaltung der Finanzmittel:
	Prüffrage
	1.  Gibt es eine Richtlinie über die Grundsätze für Geldanlagen (Anlagerichtlinie) mit den nach 
§ 19a Abs. 4 GemKVO-Doppik notwendigen Regelungen? 

	Erläuterungen
	§ 56 Absatz 2 KV M-V regelt den Umgang mit dem kommunalen Vermögen. Es ist pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß nachzuweisen.  
Gelder sind möglichst sicher anzulegen. Nach dieser Maßgabe soll die Geldanlage einen höchstmöglichen Ertrag erzielen.
Näheres zur Geldanlage, insbesondere zur Sicherheit, regelt die Gemeinde in einer Richtlinie über die Grundsätze für Geldanlagen (Anlagerichtlinie).
Die Anlagerichtlinie ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich nach der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung anzuzeigen. Die Richtlinie darf erst umgesetzt werden, wenn die Rechtsaufsichtsbehörde nicht innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Unterlagen die Unvereinbarkeit der Richtlinie mit den Grundsätzen der Geldanlage nach den Sätzen 2 und 3 geltend gemacht hat oder vor Ablauf der Frist erklärt hat, dass eine Vereinbarkeit mit diesen Grundsätzen besteht. Für Änderungen der Anlagerichtlinie gelten die Sätze 5 und 6 entsprechend.

Die Anlagerichtlinie hat nach § 19a Abs. 4 GemKVO-Doppik zu beinhalten
- 	die zulässigen Geldanlageprodukte und die Anforderungen an die Kreditinstitute,
-  die Vorgaben für eine angemessene Streuung und Diversifizierung der Geldanlage,
-  das Verfahren für die Geldanlage und
- 	die Dokumentations-, Überprüfungs- und Berichtspflichten.

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	2. In welcher Form wurden freie Finanzmittel angelegt und wurden dabei die Vorgaben von 
§ 19a Abs. 1 – 3 GemKVO-Doppik beachtet? 



	Erläuterungen
	Gemäß § 56 Absatz 2 Satz 2 KV M-V sind Gelder möglichst sicher anzulegen. 
Eine Geldanlage im Sinne von § 56 Absatz 2 KV M-V ist die Anlage vorübergehend nicht zur Liquiditätssicherung gemäß § 19 Absatz 1 GemKVO-Doppik benötigter Finanzmittel. Diese sind so anzulegen, dass sie entsprechend der Liquiditätsplanung bei Bedarf verfügbar sind. Es ist unzulässig, zur Finanzierung einer solchen Geldanlage Kredite aufzunehmen (§ 19a Absatz 1 GemKVO-Doppik).

Geldanlagen nach § 19a Absatz 1 GemKVO-Doppik sind möglichst sicher im Sinne des § 56 Absatz 2 Satz 2 KV M-V, wenn
- 	die Grundstruktur des Anlageprodukts transparent ist und den Erhalt 
  	des Nominalwerts grundsätzlich gewährleistet, wobei eine zinsbedingte Verringerung des Nominalwerts unberührt bleibt,
- 	die Anlage in Euro erfolgt,
- 	für das Kreditinstitut ein institutsbezogenes Sicherungssystem, ein 
	freiwilliges Einlagensicherungssystem, das auch Einlagen der 
	Gemeinden schützt, oder gemäß einer von der Europäischen 
	Zentralbank anerkannten Ratingagentur eine sehr hohe Bonität und ein geringes Ausfallrisiko besteht und
- 	die mögliche Kumulation von Risiken durch eine angemessene 
	Streuung bei mehreren Kreditinstituten und eine angemessene 
	Diversifizierung von Produkten begrenzt wird (§ 19a Absatz 2 
	GemKVO-Doppik).

Bestehen auf Grundlage von der Gemeindekasse eingeholter Angebote mehrere Möglichkeiten für eine sichere Geldanlage nach Maßgabe von 
§ 19a Absatz 2 GemKVO-Doppik, soll diese so erfolgen, dass der höchstmögliche Ertrag erzielt wird (§ 19a Absatz 3 GemKVO-Doppik).

Es wird auf die umfänglichen Hinweise in Abschnitt II Nummer 1 GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V verwiesen.

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	









Beispielhafte Prüffragen zum Forderungsmanagement:
	Prüffrage
	1. Werden Ansprüche der Kommune rechtzeitig geltend gemacht und eingezogen?




	Erläuterungen
	Gemäß § 19 Absatz 6 GemHVO-Doppik ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass Ansprüche der Gemeinde vollständig erfasst, rechtzeitig geltend gemacht und eingezogen sowie Verpflichtungen der Gemeinde erst bei Fälligkeit erfüllt werden.




	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	2. Werden offene Forderungen zeitnah gemahnt und vollstreckt?




	Erläuterungen
	Mahn- und Vollstreckungsverfahren für öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen sind unverzüglich nach Fälligkeit der Ansprüche, mindestens jedoch monatlich von der zentralen Zahlungsabwicklung/Gemeindekasse einzuleiten (vgl. Teil A Nummer 2.4.5 der Anlage 4 zur GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V).



	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	3. Werden uneinbringliche Forderungen regelmäßig zeitnah sowie im Zuge der Jahresabschlussarbeiten ausgebucht und Wertberichtigungen durchgeführt?



	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	









Anregungen für weitere Prüffragen zum Forderungsmanagement finden Sie im Rundschreiben Nr. 02/2017 des Landesrechnungshofs vom 15.08.2017 „Kommunales Forderungsmanagement“ (abrufbar unter https://www.lrh-mv.de/Ver%C3%B6ffentlichungen/Rundschreiben/).


A 6.6 Laufende Überwachung der Zahlungsabwicklung
6.8	Beispielhafte Fragestellungen zur Prüfung der Freigabe der 
automatisierten Datenverarbeitungsprogramme (4.8)

	Prüffrage
	1. Welche automatisierten Datenverarbeitungsprogramme werden im Rechnungswesen eingesetzt?



	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	2. Wurden die im Rechnungswesen eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsprogramme vor ihrer Anwendung sowie deren sachgerechter Einsatz geprüft und freigegeben?



	Erläuterungen
	Werden die Kassengeschäfte oder das Rechnungswesen ganz oder zum Teil automatisiert, sind die Programme vor ihrer Anwendung vom Anwender zu prüfen und von der Bürgermeisterin oder vom Bürgermeister zur Anwendung freizugeben (§ 59 Absatz 2 KV M-V). Ebenso bestimmt 
§ 12 Absatz 1 Nummer 1 GemKVO-Doppik für den Fall, dass für die Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen, die Buchführung, die Abwicklung des Zahlungsverkehrs und die Aufbewahrung von Büchern und Belegen automatisierte Verfahren eingesetzt werden, dass sichergestellt sein muss, dass nur gültige Programme verwendet werden, die vom Anwender fachlich geprüft und von der Bürgermeisterin oder vom Bürgermeister freigegeben sind.
Der Rechnungsprüfungsausschuss ist gesetzlich nur zur Prüfung der Frage verpflichtet, ob oder ob nicht geprüft und freigegeben wurde. Die Prüfung der Datenverarbeitungsprogramme selbst ist nicht Aufgabe des Rechnungsprüfungsausschusses.

Dies gilt entsprechend, soweit eine bereits eingesetzte Software durch einen Release-Wechsel aktualisiert werden soll. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat zu hinterfragen, ob entsprechende Prüfprotokolle vorhanden sind. Die erforderlichen Funktions- und Integrationstests dürfen ausschließlich von Personen durchgeführt worden sein, die nicht an der Entwicklung beteiligt waren (vgl. Rn. 53 der Erläuterungen zum KPG M-V).

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	










A 6.8 Prüfung der Freigabe der automatisierten Datenverarbeitungsprogramme
6.9	Beispielhafte Fragestellungen zur Prüfung der Auftragsvergaben (4.9)

	Prüffrage
	1. Wurde seitens der Verwaltung eine Übersicht aller vergebenen Aufträge vorgelegt, so dass die Rechengröße 1/10 bestimmt werden konnte? Wie viele Auftragsvergaben sind durch den Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen?


	Erläuterungen
	Die Rechengröße 1/10 bezieht sich auf die Anzahl aller im Haushaltsjahr erfolgten Auftragsvergaben, grundsätzlich unabhängig vom konkreten Auftragswert. Von dem Begriff „Auftragsvergaben“ sind daher grundsätzlich auch Direktaufträge erfasst, da die Vergabe von Aufträgen mit oder ohne Vergabeverfahren erfolgen kann. Es bestehen jedoch keine Bedenken, wenn Kleinaufträge bis 1.000 Euro (netto) bei der Ermittlung der Rechengröße 1/10 unberücksichtigt bleiben (siehe auch Rn. 55 der KPG-Erläuterungen).

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	2. Wurde der Auftragswert vor Einleitung des Vergabeverfahrens ordnungsgemäß geschätzt?




	Erläuterungen
	Die Höhe des Auftragswertes entscheidet darüber, ob die Vergabe der Leistungen in einem europaweiten oder nationalen Vergabeverfahren stattzufinden hat. Zudem sind Erleichterungen bei der Wahl der Vergabeart sowie Berichtspflichten an die Höhe des Auftragswerts gebunden. Die Schätzung hat anhand der Vorgaben des § 3 VgV zu erfolgen (vgl. § 17 TVgG M-V). 



	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	3. Lagen die haushaltsmäßigen Voraussetzungen für eine Vergabe vor? Waren entsprechende Haushaltsmittel im Haushalt veranschlagt, sei es als Verpflichtungsermächtigung oder Ansatz?



	Erläuterungen
	Erst wenn die Finanzierung des Auftrags gesichert ist, soll das Vergabeverfahren gestartet werden. Anderenfalls muss in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen deutlich auf eine ungesicherte Finanzierung hingewiesen und diese ausführlich begründet werden.




	Ergebnis der 
Prüfung des RPA
	







	Prüffrage
	4. Waren bei den durchgeführten Beschränkten Ausschreibungen und Freihändigen Vergaben/Verhandlungsvergaben jeweils die Voraussetzungen für die Wahl der Verfahrensart erfüllt?



	Erläuterungen
	Die jeweiligen Voraussetzungen für die Wahl der o. g. Verfahrensarten sind in folgenden Vorschriften normiert:
Bauleistungen
Beschränkte Ausschreibung: § 3a Absatz 2 VOB/A; § 5 Absatz 1 Satz 1 VgMinArbV M-V
Freihändige Vergabe: § 3a Absatz 3 VOB/A; § 5 Absatz 2 Satz 1 VgMinArbV M-V
Verhandlungsverfahren: § 3a EU Absatz 2, 3 VOB/A
Liefer- und Dienstleistungen
Beschränkte Ausschreibung: § 8 Absatz 3 UVgO; § 5 Absatz 1 Satz 2 VgMinArbV M-V
Verhandlungsvergabe: § 8 Absatz 4 UVgO; § 5 Absatz 2 Satz 2 VgMinArbV M-V
Verhandlungsverfahren: § 14 Absatz 3, 4 VgV


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	5. Wurde eine fortlaufende Vergabedokumentation gefertigt?




	Erläuterungen
	Das Vergabeverfahren ist zeitnah so zu dokumentieren, dass die einzelnen Stufen des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen, die maßgebenden Feststellungen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen in Textform festgehalten werden (§ 20 Absatz 1 Satz 1 VOB/A, 
§ 6 Absatz 1 UVgO, § 20 EU VOB/A, § 8 VgV). 
Bei der Ermittlung des voraussichtlichen Auftragswerts ist § 3 VgV zu beachten (§ 17 TVgG M-V).
Das IM empfiehlt den Kommunen für unterschwellige Vergabeverfahren regelmäßig, das unter https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Kommunales/Kommunales-Vergabewesen/ abrufbare Formblatt M4 (Dokumentation des Vergabeverfahrens) zu verwenden, soweit kein elektronisches Vergabemanagementsystem eingesetzt wird.

	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	6. Wurden die sonstigen vergaberechtlichen Vorgaben beachtet?




	Erläuterungen
	Für die Prüfung der stichprobenhaft ausgewählten Auftragsvergaben auf Beachtung der sonstigen vergaberechtlichen Vorgaben sollten hilfsweise die unter https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Kommunales/Kommunales-Vergabewesen/ abrufbaren Checklisten und Merkblätter verwendet werden. Die Checklisten beinhalten – getrennt nach Bauleistungen und Liefer-/Dienstleistungen – eine chronologische Auflistung der je nach Vergabeart zu beachtenden Vorschriften.


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	7. Wurde bei Direktaufträgen vorher eine Markterkundung durchgeführt und dokumentiert?




	Erläuterungen
	Bauleistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von netto 10 000 Euro (§§ 3a Absatz 4 Satz 1 VOB/A, 6 Absatz 1 VgMinArbV M-V) und Liefer-/Dienstleistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von netto 5 000 Euro (§§ 14 Satz 1 UVgO, 6 Absatz 2 VgMinArbV M-V) können unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ohne die Durchführung eines Vergabeverfahrens beschafft werden (Direktauftrag).
Der Auftraggeber soll zwischen den beauftragten Unternehmen wechseln (§§ 3a Absatz 4 Satz 2 VOB/A, 14 Satz 2 UVgO).
Gemäß § 6 Absatz 3 VgMinArbV M-V ist vor Vergabe eines Direktauftrages eine Markterkundung durchzuführen, wenn der Auftragswert bei Bauleistungen 2 000 Euro und bei Liefer-/Dienstleistungen 1 000 Euro übersteigt. Dabei kann auf allgemein zugängliche Auskünfte wie zum Beispiel Internetrecherchen, Kataloge, Telefonauskünfte oder formlose E-Mail-Anfragen zurückgegriffen werden. Die Markterkundung ist zu dokumentieren.


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	8. Wurde bei den Auftragsvergaben die gesetzlich vorgeschriebene Kompetenzverteilung zwischen Amt und amtsangehöriger Gemeinde beachtet?

	Erläuterungen
	Der typische Ablauf eines Beschaffungsvorgangs am Beispiel einer amtsangehörigen Gemeinde stellt sich nach §§ 22 Absatz 4a, 127 Absatz 1 KV M-V wie folgt dar:
1. 	Zuständigkeit für die Entscheidung über die Einleitung und Ausgestaltung des Vergabeverfahrens 
· bei Fällen der Einordnung als Geschäft der laufenden Verwaltung: Amtsvorsteher/Amtsvorsteherin
Ausnahme: bei geringer wirtschaftlicher Bedeutung Zuständigkeit Bürgermeister/Bürgermeisterin, wenn keine Übertragung nach § 127 Absatz 1 Satz 3 KV M-V vorgenommen worden ist 
· bei wichtigen Angelegenheiten: Gemeindevertretung, Hauptausschuss oder Bürgermeister/Bürgermeisterin (entsprechend der nach § 22 Absatz 4a KV M-V vorgenommenen Übertragung)
2. 	Erarbeitung einer Entscheidungs-/Beschlussvorlage, Durchführung des Vergabeverfahrens und fortlaufende Erstellung einer Dokumentation: Amtsvorsteher/Amtsvorsteherin, § 127 Absatz 1 Satz 1 KV M-V
3. 	Zuständigkeit für die Entscheidung über die Erteilung des Zuschlags 
· bei Fällen der Einordnung als Geschäft der laufenden Verwaltung (Regelfall): Amtsvorsteher/Amtsvorsteherin
Ausnahme: bei geringer wirtschaftlicher Bedeutung Zuständigkeit Bürgermeister/Bürgermeisterin, wenn keine Übertragung nach § 127 Absatz 1 Satz 3 KV M-V vorgenommen worden ist 
· wenn kein Regelfall des laufenden Geschäfts vorliegt: Gemeindevertretung oder bei erfolgter Übertragung nach § 22 Absatz 2 Satz 1 KV M-V das entsprechend bestimmte Organ
4. 	Erteilung des Zuschlags: Bürgermeister/Bürgermeisterin und ein Stellvertreter/eine Stellvertreterin handschriftlich mit Siegel, § 39 Absatz 3a Satz 2 KV M-V (vereinfachte Form nach 
§ 39 Absatz 3a Satz 3 und § 173a Absatz 1 KV M-V möglich)
5.	Zivilrechtliche sowie haushalts- und kassenmäßige Abwicklung der Beschaffung: Amtsvorsteher/Amtsvorsteherin, § 127 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 KV M-V


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	9. Wie ist der Bereich des Vergabewesens intern organisiert? Gibt es eine zentrale Vergabestelle?

	Erläuterungen
	Aufgrund der Komplexität des Vergabewesens halten sowohl das IM als auch der Landesrechnungshof eine weitestgehende verwaltungsinterne Zentralisierung des Vergabewesens für angezeigt. Die überörtlichen Querschnittsprüfungen des Landesrechnungshofs und auch die überörtlichen Prüfungen der Gemeindeprüfungsämter haben gezeigt, dass mit einem zentralen und damit vereinheitlichten Vergabewesen eine höhere Rechtssicherheit einhergeht.


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	10. Nehmen die mit Auftragsvergaben betrauten Bediensteten regelmäßig an Fortbildungen zum Vergaberecht teil? Oder findet ein konstruktiver Erfahrungsaustausch mit Bediensteten anderer Kommunen statt?

	Erläuterungen
	Das Vergaberecht ist mit seinen vielen einschlägigen Rechtsvorschriften ein sehr komplexes Fachgebiet, dass regelmäßig Rechtsänderungen unterliegt. Hinzu kommt, dass die betreffenden Bediensteten oft nur punktuell oder anlassbezogen Auftragsvergaben (für ihre jeweiligen Fachbereiche) durchführen. Die nur gelegentliche Durchführung von Vergabeverfahren birgt die Gefahr einer rechtsfehlerhaften Anwendung des Vergaberechts. Die regelmäßige Teilnahme an geeigneten Schulungen bzw. ein konstruktiver Erfahrungsaustausch kann dies minimieren.


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	










A 6.9 Prüfung der Auftragsvergaben
6.10	Beispielhafte Fragestellungen zur Prüfung der Fraktionszuwendungen

	Prüffrage
	1. Wurde über die zweckentsprechende Verwendung der Fraktionszuwendungen ein Verwendungsnachweis geführt?

	Erläuterungen
	Gemäß § 19 Absatz 1 KV-DVO kann den Fraktionen zur Erfüllung ihrer Aufgaben Unterstützung aus Haushaltsmitteln gewährt werden. 
Über die zweckentsprechende Verwendung der gewährten Mittel ist innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres durch Vorlage eines Sachberichts und eines zahlenmäßigen Nachweises ein Verwendungsnachweis zu führen. Die Fraktionsvorsitzenden haben die bestimmungsgemäße Verwendung der Mittel zu versichern. In dem Sachbericht ist die Verwendung der Haushaltsmittel darzustellen. In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten, summarisch auszuweisen. Soweit Bedienstete der Gemeinde unter Weiterzahlung ihrer Bezüge bei einer Fraktion beschäftigt oder für eine Fraktion tätig sind, müssen sie unbeschadet einer Darstellung im Stellenplan in dem Verwendungsnachweis aufgeführt sein. Bei anderen Fraktionsbediensteten sind zur Nachprüfung eines zulässigen Einsatzes sowie einer tarifgerechten Eingruppierung und Vergütung mindestens die Art der Tätigkeit sowie die regelmäßige Wochenarbeitszeit anzugeben. Den Stellen der örtlichen und der überörtlichen Prüfung ist auf Verlangen Einsicht in die Belege zu gewähren (§ 19 Absatz 5 KV-DVO).


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	







	Prüffrage
	2. Wurden die Fraktionszuwendungen lediglich für die Erfüllung von Fraktionsaufgaben verwendet?

	Erläuterungen
	Die Prüfung der Verwendung der Zuwendungen an Fraktionen ist nach §§ 23 Absatz 5 Satz 4 KV M-V, 3 Absatz 1 Nummer 10 KPG M-V eine Pflichtaufgabe der örtlichen Prüfung. Insofern hat der Rechnungsprüfungsausschuss zwingend eine Einschätzung der zweckentsprechenden Verwendung der Fraktionsmittel abzugeben. Eine Verwendung der Zuwendungen für Parteiaufgaben ist unzulässig (§§ 23 Absatz 5 Satz 5 KV M-V, 19 Absatz 3 Nummer 1 KV-DVO).
Hinweise zur Verwendung von Fraktionszuwendungen für Präsente, Kranzspenden sowie Speisen und Getränke können dem Runderlass des IMs vom 05.08.2014 (abrufbar im Downloadpool für Kommunen unter https://teamportale-dvz.mvnet.de/pz/downloadpool/).
Der Rechnungsprüfungsausschuss gibt als beratender Ausschuss eine Einschätzung der zweckentsprechenden Verwendung der Fraktionsmittel ab, die Grundlage der abschließenden Entscheidung durch die Gemeindevertretung wird. Diese Entscheidung ist dann im Hinblick auf mögliche Rückforderungsmaßnahmen - vorbehaltlich ihres/seines Widerspruchs nach § 33 KV M-V - maßgeblich für die Bürgermeisterin/den Bürgermeister.


	Ergebnis der 
Prüfung des RPA

	












A 6.10 Prüfung der Fraktionszuwendungen
Abkürzungsverzeichnis

BMF		Bundesministerium für Finanzen
bzw.		beziehungsweise
d. h. 		das heißt
f.		folgende Seite
FAQ		Frequently Asked Questions
ff.		fortfolgende Seiten
GemHVO-Doppik		Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V		Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik
GemKVO-Doppik		Gemeindekassenverordnung-Doppik
ggf.		gegebenenfalls
GoBD		Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elek-
tronischer Form sowie zum Datenzugriff
GrdStG		Grundsteuergesetz
IDR					Institut der Rechnungsprüfer
IM		Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern
inkl.					inklusive
i. S. v.					im Sinne von
i. V. m. 		in Verbindung mit
JA					Jahresabschluss
KPG M-V				Kommunalprüfungsgesetz
KV M-V		Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
KV-DVO		Durchführungsverordnung zur Kommunalverfassung
LRH					Landesrechnungshof
M-V, MV		Mecklenburg-Vorpommern
NKHR-MV		Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen Mecklenburg-Vorpommern
Nr.					Nummer
PdK					Praxis der Kommunalverwaltung
Rn.					Randnummer
s.					siehe
TVgG M-V		Tariftreue- und Vergabegesetz Mecklenburg-Vorpommern
usw.					und so weiter
UVgO					Unterschwellenvergabeordnung
VgMinArbV M-V		Verordnung über das Vergabeverfahren und das Verfahren zur Festlegung und 		Kontrolle von Mindestarbeitsbedingungen
vgl.					vergleiche
VgV					Vergabeverordnung
VOB/A		Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
V-RPAusschuss		Vorsitzendes Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses
VV					Verwaltungsvorschrift
VwVfG M-V				Landesverwaltungsverfahrensgesetz
z. B.					zum Beispiel
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